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Amt für Bodenmanagement Büdingen (15.01.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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DB Bahn AG, DB.Immobilien (18.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise auf die Schutzstreifenbereiche zur Bahnstromfreileitung wer-

den in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt und sind dann im Zuge 

der nachfolgenden Erschließungsplanung und Bauausführung zwingend zu be-

achten. 
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zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung auf-

geführt. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3: Der Hinweis zur 110 kV-Bahnstromleitung wird zur Kenntnis genommen. 

Die Zustimmung zur Darstellung im Bebauungsplan wird ebenfalls zur Kenntnis 

genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte und in der 

Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die Hinweise ist der nachfolgende Bauantrag bzw. die Bauausführung, 

wo die Hinweise zu den Immissionen bzw. zur Beeinflussung von Monitoren und me-

dizinischen Untersuchungsgeräten aufgeführt wird. Auf Ebene der verbindlichen Bau-

leitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 
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Deutsche Telekom Technik GmbH (05.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis genommen. 

Die in den aktuellen Bestandsunterlagen im Web-Portal aufgeführten Leitungen wer-

den § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt. 

 

 

 

 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist der nachfolgende Bauantrag bzw. die Bauausführung. 

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  
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Anlage 
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Anlage 
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Die Autobahn GmbH des Bundes (21.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis genom-
men. 

 

 

 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 
Bebauungsplan aufgeführt. 

Aufgrund der Ausweisung eines Gewerbegebietes ist nicht mit Immissionen- und 

Lärmschutzkonflikten, die von der Autobahn ausgehen können, zu rechnen. Die A66 

liegt ca. 420 Meter vom Plangebiet entfernt. 
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Eisenbahn-Bundesamt Saarbrücken (28.01.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 2: Die Hinweise zur Bahnstromleitung der Deutschen Bahn werden sowohl in 

der Plankarte wie auch in der Begründung entsprechend berücksichtigt und auf-

geführt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf, 

zumal laut Stellungnahme der Deutschen Bahn AG der Schutzstreifenbereich im Be-

bauungsplan ordnungsgemäß dargestellt ist. Die weiteren Hinweise werden in der Be-

gründung aufgeführt und beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen (Er-

schließungsplanung, Bauantrag, Bauausführung). 

 

 

 

 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das Eisenbahn-Bundesamt wird im Rahmen der Entwurfsoffenlage erneut beteiligt. 
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Gascade GmbH (21.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise auf die zwei Erdgasleitungen sowie die LWL-Trasse werden 

gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und die Plankarte und Dar-

stellung entsprechend den vorgelegten Plänen überprüft und bei Abweichung 

auf die aktuelle Planung angepasst. Gleichzeitig werden die entsprechenden 

Schutzstreifen in der Plankarte überprüft und ggf. angepasst. 
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zu 2: Die Hinweise auf die Trassen und Schutzstreifen werden gemäß § 9 Abs. 6 

BauGB nachrichtlich übernommen, auf der Plankarte dargestellt und entspre-

chende Hinweise in der Begründung aufgeführt,  

die dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung bzw. Bauausführung zu 

beachten sind. 

 

 

 

 

zu 3: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

zu 4: Die nachfolgenden Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgeführt und sind im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung, 

Bauausführung und im Bauantrag zu beachten.  
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zu 5: Die nachfolgenden Hinweise werden in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgeführt und sind im Rahmen der nachfolgenden Erschließungsplanung, 

Bauausführung und im Bauantrag zu beachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

zu 7: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Es sind mehrere Leitungsbe-

treiber im Bauleitplanverfahren beteiligt worden. 
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Anlage 
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Hessen Mobil (19.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umweltbelange 

 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

Bauverbotszone 

 

zu 2: Die Hinweise zur Bauverbotszone sind bereits in der vorliegenden Bauleit-

planung berücksichtigt und werden in den textlichen Festsetzungen bzw. in der 

Begründung ergänzt. 
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zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Verwiesen wird allerdings auf das bestehende Bauplanungsrecht im Zuge des Origi-

nalplans, der auch in der Bauverbotszone ausnahmsweise die Nutzung der Flächen 

als Lagerflächen vorsieht. Diese Festsetzung ist auch im Rahmen der ersten Änderung 

übernommen worden und wird noch einmal mit Hessen Mobil entsprechend abge-

stimmt. 

 

zu 4: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Adressat hierfür sind die nachfolgende Bauantragsebene, Bauausführung und Er-

schließungsplanung, so dass auf Ebene verbindlicher Bauleitplanung kein weiterer 

Handlungsbedarf besteht.  

 

 

 

 

 

 

Entwässerung 

 

zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungs- und Entwässerungs-

planung der einzelnen Grundstücke bzw. der öffentlichen Erschließungsstraßen. Auf 

Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

Werbeanlagen 

 

zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sowohl in der textlichen 

Festsetzungen wie auch in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  
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Straßenbautechnischer Entwurf und Verwaltungsvereinbarung 

 

zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat ist die nachfolgende Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Bad Orb 

und Hessen Mobil. 

 

 

Bepflanzung 

 

zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und sowohl in den textlichen 

Festsetzungen wie auch in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  

 

 

 

 

Verlegung von Versorgungsleitungen 

 

zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung. 

 

 

Emissionen 

 

zu 10: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Aufgrund der Übernahme der bisher rechtskräftigen Ausweisung der Gewerbeflächen 

besteht auf Ebene des Bebauungsplanes kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

 

zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 
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Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, Kreisentwicklung (20.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasser- und Bodenschutz 

 

zu 1: Der Hinweis auf die Wasserschutzzone wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nach-

richtlich übernommen und auf der Plankarte sowie in den textlichen Festsetzun-

gen und in der Begründung aufgeführt. Die Ver- und Gebote der Wasserschutz-

gebietsverordnung sind bei der weiteren Planung zu beachten. 

 

 

zu 2: Der Hinweis auf die Erforderlichkeit eines hydrogeologischen Gutachtens 

wird zur Kenntnis genommen und im weiteren Planverfahren nachgekommen. 
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Lage im Heilquellenschutzgebiet 

 

zu 3: Der Hinweis auf die quantitative Schutzzone B, des Heilquellenschutzge-

bietes Bad Orb wird gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und 

auf der Plankarte sowie in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt.  

Die Ver- und Gebote der Heilquellenschutzgebietsverordnung sind bei der weiteren 

Planung zu beachten und werden daher auch an die Erschließungsplanung bzw. Bau-

ausführung weitergegeben.   

 

Entwässerung 

 

zu 4: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Parallel zur vorliegenden Bauleitplanung wurde bereits eine Infrastrukturplanung 

durchgeführt, in der auch die geplante Entwässerung des Baugebietes untersucht wor-

den ist bzw. mit den zuständigen Fachbehörden abgestimmt wurde. Auf Ebene ver-

bindlicher Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf. 

 

Grundwasser 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung und Bauaus-

führung. 

 

 

Energieversorgung 

 

zu 6: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt.  

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Bauantragsebene bzw. die Bauaus-

führung. 

 

Gewässerrandstreifen 

 

zu 7: Der Hinweis auf die Einhaltung des Gewässerrandstreifens wurde bereits 

in der vorliegenden Planung beachtet. 
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Bodenschutz 

 

zu 8: Die Hinweise auf die bodenschutzrechtlichen Belange werden in der Um-

weltprüfung entsprechend beachtet.  

Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es sich hier um die Änderung eines 

rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt, so dass der mögliche Bodeneingriff bereits 

jetzt schon durch den rechtskräftigen Bebauungsplan vorbereitet wird. Die weiteren 

Themen diesbezüglich werden in der Begründung bzw. im Umweltbericht aufgeführt. 

 

zu 9: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt.  

 

 

zu 10: Die aufgeführten Arbeitshilfen werden in der Begründung zum Bebau-

ungsplan behandelt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Planungsebenen 

zu beachten.  

 

Landwirtschaft 

 

zu 11: Die Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die Obere Landesplanungsbehörde beim RP-Darmstadt hat in der Stellungnahme 

vom 21.02.2025 aufgeführt, dass das Plangebiet zwar im südlichen Bereich Teilflä-

chen des Vorranggebietes Landwirtschaft in Anspruch nimmt, die Planung jedoch in 

Gänze als an die Ziele der Raumordnung angepasst gelten kann. Insofern besteht 

zunächst auf Ebene des Bebauungsplanes kein weiterer Handlungsbedarf. Die Inan-

spruchnahme kleinerer Teilflächen im Süden des Geltungsbereiches beruht auch auf 

die bisherige Abgrenzung des rechtskräftigen Bebauungsplanes, in dem auch die süd-

lichen Teilflächen bereits als Gewerbegebiet ausgewiesen sind. Somit besteht für das 

Plangebiet der 1. Änderung bereits Bauplanungsrecht, so dass eine weitere Auswer-

tung und Gewichtung der Belange der Landwirtschaft im Rahmen dieses vorliegenden 

Verfahrens nicht notwendig sind.  

 

zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stadt Bad Orb bzw. die Hessische Landgesellschaft werden im weiteren Verfahren 

Kontakt zu den Bewirtschaftern der Fläche aufnehmen. Verwiesen wird auf die Aus-

führung unter zu 11. 
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zu 13: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird auf die Aus-

führungen unter zu 11. 

 

zu 14: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung bzw. 

im Umweltbericht zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

zu 15: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Zuge der 1. Änderung des 

Bebauungsplanes erfolgt keine zusätzliche Versiegelung, so dass der bisher 

festgesetzte Ausgleich im Zuge des Originalplanes von der jetzigen 1. Änderung 

des Bebauungsplanes unberührt bleibt und auch weiter gültig ist. Dies ist auch 

in den textlichen Festsetzungen entsprechend aufgeführt. 

 

Naturschutz und Landschaftspflege 

 

zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die Begründung redaktio-

nell zum Entwurf überarbeitet.  

 

 

zu 17: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Ergebnisse der Nach-

kartierung im Frühjahr 2025 sowie die besondere Betrachtung des potenziellen 

LRT 6510 werden zum Entwurf im Umweltbericht mit aufgeführt. 

 

 

zu 18: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 19: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in den textlichen Fest-

setzungen des Bebauungsplanes mit aufgenommen. 

 

 

Immissionsschutz 

 

zu 20: Die Hinwiese werden zur Kenntnis genommen und in der weiteren Pla-

nung berücksichtigt.  

Die Ergebnisse der immissionsschutzrechtlichen Begutachtung werden im Zuge des 

weiteren Verfahrens mit in den Planungsprozess aufgenommen. 
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Klimaschutz und Klimaanpassung 

 

zu 21: Die nachfolgenden Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genom-

men.  

 

 

zu 22: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und überprüft.  

In Verbindung mit den zum jetzigen Planungszeitpunkt bestehenden Vorhabenträgern 

wird die verpflichtende Festsetzung von PV-Anlagen auf den Dachflächen geprüft.  

 

zu 23: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

zu 24: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

In Verbindung mit der Überprüfung der möglichen Festsetzung zur verpflichtenden 

Montage von Photovoltaikanlagen wird auch die entsprechende Dach- und Fassaden-

begrünung für das Bauleitplanverfahren begrüßt. Voraussichtlich wird eine Festset-

zung der Kombination aus Dachbegrünung und Photovoltaikanlage festgesetzt.  

 

 

Radverkehr 

 

zu 25: Die Hinweise zu dem Rad- und Fußverkehr werden zur Kenntnis genom-

men und bei den weiteren Planungsschritten auf Ebene der Erschließungspla-

nung berücksichtigt. 

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens werden entsprechende Hinweise in der Begrün-

dung aufgeführt. 

 

 

Brandschutz 

 

zu 26: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und unter den Hinweisen der 

textlichen Festsetzung sowie in der Begründung zum Bebauungsplan aufge-

führt.  

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Bauantragsebene bzw. Erschließungs-

planung. 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Gewerbe- u. Industriegebiet „Eiserne Hand“ – 1. Änderung     Seite 31 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

Löschwasserversorgung 

 

zu 27: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die Hinweise ist die nachfolgende Erschließungsplanung. 

 

 

zu 28: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan aufgeführt.  

In der Plankarte ist bereits ein Standort für zwei Löschwasserzisternen vorgesehen. 

Da Löschwasserzisternen auch im Bereich der nicht überbaubaren und überbaubaren 

Grundstücksfläche des Gewerbegebietes zulässig sind, besteht auf Ebene verbindli-

chen Bauleitplanung kein weiterer Handlungsbedarf. Die übrigen Hinweise werden in 

der Begründung aufgeführt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungs-

planung zu beachten.  

 

 

Öffentliche Verkehrsflächen 

 

zu 29: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Auf Ebene verbindlicher Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein weiterer Hand-

lungsbedarf. 
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32 

 

 

 

 

 

 

 

zu 30: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an das zuständige In-

genieurbüro zur Erschließungsplanung weitergegeben.  

Darüber hinaus werden die Hinweise in der Begründung zum Bebauungsplan aufge-

führt und sind im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung zu beachten. Die 

Vorgaben für den Wendeplatzdurchmesser sind bei der vorliegenden Bauleitplanung 

beachtet.  

 

 

Verkehrsberuhigte Bereiche 

 

zu 31: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der 

Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

Diese sind im Zuge der nachfolgenden Infrastrukturplanung und Bauausführung bzw. 

Erschließungsplanung zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denkmalpflege 

 

zu 32: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und nachrichtlich gemäß § 9 

Abs. 6 BauGB aufgeführt auf der Plankarte und in den textlichen Festsetzungen 

aufgeführt.  

Zur weiteren Vorgehensweise und Umgang mit dem archäologischen Denkmal setzt 

sich die Stadt Bad Orb mit der Denkmalschutzbehörde in Verbindung. 
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Abfallwirtschaft 

 

zu 33: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 
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5 

 

 

 

Kreisverkehrsgesellschaft Main-Kinzig mbH (24.02.2025) 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

zu 1: Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise werden zur Kenntnis genom-

men und im Zuge der weiteren Planung in der Begründung sowie auf der Plan-

karte berücksichtigt. 

 

zu 2: Der Hinweis auf den alternativen Standort für die Bushalte an der L3199 

wird zur Kenntnis genommen und im Zuge des weiteren Planungsprozesses 

überprüft.  

Im Zuge diverser Jour Fix Termine ist auch in Verbindung mit der Stellungnahme von 

Hessen Mobil und den Örtlichkeiten die Überlegung geprüft worden, inwieweit die Bus-

haltestelle im Bereich der Landesstraßentrasse errichtet werden kann. Hierzu finden 

derzeit Abstimmungsgespräche mit Hessen Mobil statt bzw. in den Örtlichkeiten wird 

eine Verbreiterung der Landesstraße im Einmündungsbereich der Erschließungs-

straße auf die Landesstraße überprüft. Die Ergebnisse werden im weiteren Planungs-

prozess berücksichtigt.   

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge des weiteren Pla-

nungsprozesses überprüft.  

Im Zuge diverser Jour Fix Termine ist auch in Verbindung mit der Stellungnahme von 

Hessen Mobil und den Örtlichkeiten die Überlegung geprüft worden, inwieweit die LSA 

im Bereich der Landesstraßen errichtet werden kann. Hierzu finden derzeit Abstim-

mungsgespräche mit Hessen Mobil statt bzw. in den Örtlichkeiten wird eine Verbreite-

rung der Landesstraße im Einmündungsbereich der Erschließungsstraße auf die Lan-

desstraße überprüft. Die Ergebnisse werden im weiteren Planungsprozess berück-

sichtigt.   

 

 

zu 4: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Verwiesen wird auf die Ausfüh-

rung unter zu 1. 

 

 

zu 5: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreiswerke Main-Kinzig GmbH (21.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

 

 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Adressiert sind die Hinweise an die nachfolgende Erschließungsplanung, so dass sie 

in der Begründung des Bebauungsplanes aufgeführt werden. 
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zu 3: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgende Erschließungsplanung bzw. die Bau-

ausführung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Auswertung der Stellungnahmen zum Verfahren gemäß § 3 Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB  

Bebauungsplan Gewerbe- u. Industriegebiet „Eiserne Hand“ – 1. Änderung     Seite 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2 
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Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (07.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

 

 

zu 2: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

 

zu 3: Dem Hinweis wird entsprochen. 
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Regierungspräsidium Darmstadt (21.02.2025) 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

Regionalplanung, Bauwesen, Wirtschaft, Verkehr, Dez. III 31.1 und Dez. III 31.2 

 

 

zu 2: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Somit ist der Bebauungsplan an die Ziele der Raumordnung gemäß §1 Abs. 4 ange-

passt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundwasser, Dez. IV/F 41.1 

 

zu 3: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und weitere Aussagen in der 

Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

 

zu 4: Für das Plangebiet wird eine geohydrologische Untersuchung durchge-

führt bzw. die Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 138-1 berücksichtigt.  

Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
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zu 5: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens werden in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungs-

planung bzw. Bauausführung zu beachten.  

 

 

zu 6: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens werden in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungs-

planung bzw. Bauausführung zu beachten.  

 

 

zu 7: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens werden in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungs-

planung bzw. Bauausführung zu beachten.  

 

 

zu 8: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens werden in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungs-

planung bzw. Bauausführung zu beachten.  

 

 

zu 9: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Die Ergebnisse des hydrogeologischen Gutachtens werden in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt und sind dann im Zuge der nachfolgenden Erschließungs-

planung bzw. Bauausführung zu beachten.  

 

 

zu 10: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und der Umweltbericht um 

die einzelnen Umweltmerkmale ergänzt. 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

 

zu 11: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und der Umweltbericht auch 

entsprechend der Ergebnisse des geohydrologischen Gutachtens inhaltlich er-

gänzt. 

 

 

zu 12: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. Adressat ist die nachfolgende Bauantragsstellung. 

 

 

zu 13: Die Hinweise auf das Trinkwasserschutzgebiet bzw. auf das Heilquellen-

schutzgebiet werden gemäß § 9 Abs. 6 BauGB nachrichtlich übernommen und 

auf der Plankarte sowie in den textlichen Festsetzungen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 14: Der Hinweis wird in der Begründung zum Bebauungsplan aufgeführt und 

bezieht sich auf die nachfolgende Erschließungsmaßnahme. 

 

 

Oberflächengewässer, Dez. IV/F 41.2 

 

zu 15: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

zu 16: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

Im Zuge der nachfolgenden Bauausführung und Bauantragsverfahren sind die aufge-

führten Hinweise zu beachten. 

 

 

Abwasser, Gewässergüte, Dez. IV/F 41.3 

 

zu 17:  Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

zu 18. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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25 

 

 

 

 

 

 

zu 19: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 20: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

zu 21: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Vorgaben der Arbeitshilfe sind bereits in der vorliegenden Begründung zum Be-

bauungsplan berücksichtigt, werden jedoch noch durch weitere Hinweise (wie z.B. das 

hydrogeologische Gutachten) ergänzt.  

 

 

zu 22: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Parallel zum Bauleitplanverfahren erfolgt auch die Erschließungs- und Infrastruktur-

planung. Die Ergebnisse werden entsprechend in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgenommen.  

 

 

zu 23: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Parallel zum Bauleitplanverfahren erfolgt auch die Erschließungs- und Infrastruktur-

planung. Die Ergebnisse werden entsprechend in der Begründung zum Bebauungs-

plan aufgenommen.  

 

 

zu 24: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Parallel zum Bauleitplanver-

fahren erfolgt auch die Erschließungs- und Infrastrukturplanung.  

Die Ergebnisse werden entsprechend in der Begründung zum Bebauungsplan aufge-

nommen.  

 

 

zu 25: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung aufge-

führt. 
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Bodenschutz, Dez. IV/F 41.5 

 

 

a. Nachsorgender Bodenschutz 

 

zu 26: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung zum 

Bebauungsplan aufgeführt. 

 

 

zu 27: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Vorsorgender Bodenschutz 

 

zu 28: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Begründung zum 

Entwurf weiter mit Information zum vorsorgenden Bodenschutz ergänzt. 
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zu 29: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht weitere 

Vorgaben zum Bodenschutz aufgeführt und bewertet. 

 

 

zu 30: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht entspre-

chend überarbeitet. 

 

 

zu 31: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht entspre-

chend überarbeitet. 

 

 

zu 32: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht entspre-

chend überarbeitet. 

 

 

zu 33: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Umweltbericht entspre-

chend überarbeitet. 

Der Umweltbericht und die Begründung werden zum Thema Bodenschutzbelange 

noch einmal überarbeitet und durch weitere Passagenbewertung ergänzt. 
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36 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 34: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird hier nochmal auf das bestehende Bauplanungsrecht, da es sich vor-

liegend um die 1. Änderung eines rechtskräftigen Bebauungsplanes handelt. Dies be-

deutet im Umkehrschluss, dass bereits jetzt schon Bauplanungsrecht für die Umset-

zung der Planung (Ausbau der Erschließungsstraße) sowie die Nutzung der Fläche 

als Gewerbegebiet gegeben ist. 

 

 

zu 35: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

Verwiesen wird auf die Ausführung unter zu 34. Im Zuge der 1. Änderung werden die 

Bodenbeeinträchtigungen erneut bewertet, die grundsätzliche Entscheidung eine Ge-

werbeflächenentwicklung dort vorzunehmen, ist bereits durch den rechtskräftigen Be-

bauungsplan gegeben.   

 

 

 

 

 

 

 

Abfallwirtschaft Ost, Dez. IV/F 42.2 

 

zu 36: Der Hinweis und die Zustimmung zur Planung werden zur Kenntnis ge-
nommen. 

 

 

zu 37: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

zum Bebauungsplan aufgeführt.  

Adressat für die Hinweise sind die nachfolgenden Planungsebenen. 
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Immissionsschutz (Energie, Lärmschutz, EMF), Dez. IV/F 43.1 

 

zu 38: Die nachfolgenden Hinweise werden zur Kenntnis genommen und teil-

weise durch eine immissionsschutzrechtliche Begutachtung bewertet.  

Die Ergebnisse dieser Bewertung werden im weiteren Planungsprozess sowohl in der 

Plankarte wie auch in der Begründung aufgeführt. 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

42 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 39: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

Nach Rechtskraft der Stadt Bad Orb sowie beim Landesportal eingestellt und ist dann 

digital einsehbar. 

 

 

Bergaufsicht: 

 

zu 40: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

Naturschutz 

 

zu 41: Die Hinweise werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 42: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 43: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und die Ergebnisse der 

weiteren Kartierung mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt. 
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zu 44: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




